
04/ Grundregel der Nichtkontamination

 

 
Die Richtlinie des Robert-Koch-Institutes „Infektionsprävention in der 
Zahnheilkunde – Anforderungen an die Hygiene“ betont: Die Infektionsrisiken 
„können durch Methoden der Arbeitssystematik (z.B. Grundregel der 
Nichtkontamination) entscheidend verringert werden“. 

Der Schutz vor Kontamination umfasst u.a. : 

Beurteilung der mit der zahnärztlichen Tätigkeit verbundenen 
Gesundheitsgefahren und Festlegung entsprechender Schutzmaßnahmen,  
   
sorgfältige Anamnese vor der Behandlung, die gezielt vom Patienten 
ausgehende infektionsrelevante Risiken erfasst und abschätzbar macht,  
   
Vermeidung von Verletzungen,  
   
Schematisierung und systematische Durchführung von Arbeitsabläufen mit 
dem vorrangigen Ziel der Nichtkontamination. 

 
Die Grundregel der Nichtkontamination umfasst insbesondere... 

Berührungs- und Greifdisziplin, 
   
Vermeiden der Berührung von Bedienteilen an der Ausrüstung mit der Hand, 
z.B. durch Fußschalter, 
   
rationelles Instrumentieren, 
   
geeignete Absaug- und Haltetechnik zur Verringerung der keim- und 
schadstoffhaltigen Aerosolwolke bei Sprayanwendung, 
   
Verwenden von Barrieren wie Schutzkleidung, Handschuhe, Mund-Nasen-
Schutz, Brille (möglichst mit Seitenschutz), 
   
Anwenden von Spanngummi (Kofferdam) als Schutz des Patienten auch vor 
infektiösen Risiken sowie Schutz des Behandlungsteams vor Keimen aus 
dem Patientenmund, 
   
unfallsicheres Entsorgen durch geeignete Abfall- und 
Entsorgungsbehältnisse, z.B. für benutzte Injektionskanülen. 
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